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Thurgauer 
Kantonalschützenverband 

 

Kantonalstich
  Gültig ab 2005

 

 

 

REGLEMENT Kantonalstich TKSV 
300m, 50m, 25m, 10m 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

1.1.1.1. Zweck Zweck Zweck Zweck    
 
Der Kantonalstich soll das freie Schiessen in den Sektionen des Thurgauer Kantonal-
schützenverbandes fördern und jedem Schützen Gelegenheit geben, mit minimalen 
Kosten eine Kranzauszeichnung zu erwerben. 
Der Thurgauer Kantonalschützenverband bezweckt mit dem Kantonalstich weiter, sich 
zusätzliche finanzielle Mittel für die Förderung der ihm aus dem sportichen Schiessen 
erwachsenden Aufgaben zu beschaffen. 
 

2. Schiessprogramm2. Schiessprogramm2. Schiessprogramm2. Schiessprogramm    
 
nachstehend 
 

3. Allgemeine Bestimmungen3. Allgemeine Bestimmungen3. Allgemeine Bestimmungen3. Allgemeine Bestimmungen    
 

a) Der Kantonalstich darf nur an offiziellen Vereinsübungen auf jeder Distanz und le-
diglich in der eigenen Sektion geschossen werden. Vom gleichen Schützen darf 
jedes Programm im gleichen Jahr nur einmal geschossen werden (je 1 Haupt- und 
Nachdoppel — 300m / 50m: im Stand- und Feldstich; 25m: im Präzisions- und Serie-
stich; 10m: im Halb- und Vollprogramm). Die Kombination mit der Jahresmeister-
schaft wird empfohlen. 

 
b) Die Saison für den Kantonalstich dauert vom März bis September des laufenden 

Jahres (10m: Oktober bis Februar). 

 

c) Der Schütze hat vor dem ersten Schuss zu erklären, dass er den Kantonalstich 
schiesst. 

 

d) Der Kantonalstich darf nur unter Aufsicht und der Verantwortlichkeit eines Schüt-
zenmeisters oder einer besonders für die Durchführung dieses Stiches verantwort-
lich beauftragten Person geschossen werden. 
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e) Die Stand- und Kontrollblätter werden den Vereinen gesamthaft jedes Frühjahr 
vom Ressortchef des Bezirks-/Regionalschützenverbandes zugestellt. 

 

f) Alle Standblätter (gelöste, unbenutzte oder ungültige) sind mit dem Kontrollblatt 
bis zum 15. Oktober des betreffenden Jahres an die gleiche Abgabestelle zurück-
zusenden. 

 

g) Die Abrechnung erfolgt gemäss Kontrollblatt. Für fehlende Standblätter werden 
den Sektionen die Kosten in der Höhe eines Hauptdoppels belastet. Die Doppel-
gelder aller gelösten Standblätter (Haupt- und Nachdoppel) sind bis zum 15. Ok-
tober des betreffenden Jahres auf das Postcheckkonto des zuständigen Bezirks-
/Regionalschützenverbandes einzuzahlen. 

 

h) Die Auszeichnungen werden nach Eingang der Abrechnungen den Vereinen ge-
samthaft vom Ressortchef des Bezirks-/Regionalschützenverbandes zugestellt. Je-
weils erhält 1 Bezirks-/Regionalschützenverband die Auszeichnungen erst ca. Mitte 
November. 

 

4. Schlussbestimmungen4. Schlussbestimmungen4. Schlussbestimmungen4. Schlussbestimmungen    
 
Beschwerden, die sich aus der Durchführung des Kantonalstiches ergeben sollten, sind 
bis spätestens zum 1. Dezember (10m: 1. März) des betreffenden Jahres an den Vor-
stand des Thurgauer Kantonalschützenverbandes einzureichen. Der Vorstand ent-
scheidet darüber endgültig. 
 
Das vorliegende Reglement ersetzt alle bisherigen Reglemente und tritt 
per 01. Januar 2005 in Kraft. 
 
 
 
Tobel, 01. Januar 2005 Thurgauer Kantonalschützenverband 
 
 sig. Erwin Greminger sig. Roland Rau 
 Präsident ai.  Chef Kantonalstich 
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Schiessprogramm 300m 
 

Standstich    
Waffen: Kat. A: Freie Waffen, Standardgewehr 

Kat. B: Sturmgewehr 57 
Kat. D: Karabiner und Sturmgewehr 90 

Trefferfeld: Scheibe A10 
Schusszahl: 10 Schuss, Einzelfeuer 
Stellung: Freie Waffen:    kniend 

Karabiner / Standardgewehr:  liegend frei 
Sturmgewehr 57:   ab Zweibeinstütze 
Sturmgewehr 90:   ab Zweibeinstütze 
Alle Veteranen (V und SV) dürfen mit dem Karabiner liegend auf-
gelegt, SV mit freier Waffe liegend frei schiessen. 

 

Feldstich 
Waffen: Kat. A: Freie Waffen, Standardgewehr 

Kat. B: Sturmgewehr 57 
Kat. D: Karabiner und Sturmgewehr 90 

Trefferfeld: Scheibe A10 
Schusszahl: 8 Schuss 

- 4 Einzelfeuer 
- 4 Serie ohne Zeitbeschränkung, am Schluss gezeigt 

Stellung: Freie Waffen:   kniend 
Karabiner / Standardgewehr:  liegend frei 
Sturmgewehr 57:   ab Zweibeinstütze 
Sturmgewehr 90:   ab Zweibeinstütze 
Alle Veteranen (V und SV) dürfen mit dem Karabiner liegend auf-
gelegt, SV mit freier Waffe liegend frei schiessen. 

 
 
 

Schiessprogramm 50m 
 

Standstich 
Waffen: Kat. A: Freipistolen  (FP) 

Kat. B: Sportpistolen-Kleinkaliber  (SPK) 
Kat. C: Ordonnanzpistolen  (OP) 

Trefferfeld: Scheibe P10 
Schusszahl: 10 Schuss, Einzelfeuer 
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Feldstich 
Waffen: Kat. B: Sportpistolen-Kleinkaliber  (SPK) 

Kat. C: Ordonnanzpistolen  (OP) 
Trefferfeld: Scheibe B10 
Schusszahl: 10 Schuss, Einzelfeuer 
 
 

Schiessprogramm 25m 
 

Präzisionsstich 
Waffen: Kat. D: Sportpistolen:    Kleinkaliber (SPK),  Grosskaliber (SPG) 

Kat. E: Ordonnanzpistolen 49 OP49, Para 
Kat. F: Ordonnanzpistolen 75 OP75 

Trefferfeld: Scheibe P10, 50cm 
Schusszahl: 10 Schuss 

-  2 Serien à 5 Schuss in je 6 Min. ab Kommando 
 

Seriestich 
Waffen: Kat. D: Sportpistolen:   Kleinkaliber (SPK),  Grosskaliber (SPG) 

Kat. E: Ordonnanzpistolen 49 OP49, Para 
Kat. F: Ordonnanzpistolen 75 OP75 

Trefferfeld: SF-Pistolenscheibe ISSF, Wertungszonen 5-10 
Schusszahl: 10 Schuss 

-  2 Serien à 5 Schuss in je 30 Sek. ab Kommando 
 
 
 

Schiessprogramm 10m 
 

Standstich Halbprogramm 
Waffen: Luftpistolen, Kal. 4,5 mm 
Trefferfeld: LP-Wettkampfscheiben SSV 
Schusszahl: 20 Schuss 

-  4 Passen à 5 Schuss pro Scheibe 
 

Standstich Vollprogramm 
Waffen: Luftpistolen, Kal. 4,5 mm 
Trefferfeld: LP-Wettkampfscheiben SSV 
Schusszahl: 40 Schuss 

-  8 Passen à 5 Schuss pro Scheibe 
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